
  
 
 

Gärtringen, 11. Mai 2023 
 
Liebe Eltern,  
 
in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir im Fachbereich intensiv am 
Kindergartenbericht und an einem Maßnahmenpakt zur Sicherung der Verlässlichkeit der 
Kinderbetreuung sowie zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze im pädagogischen 
Bereich gearbeitet.  
Hierzu haben wir gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen Klausurtagungen durchgeführt, 
Herausforderungen identifiziert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Anschließend 
wurden die Ergebnisse verwaltungsintern in ein Strategiepapier gegossen. Dieses Strategiepapier 
wurde von den zuständigen Gremien des Gemeinderates intensiv beraten, im Beirat für Qualität 
in der Kinderbetreuung mit VertreterInnen des Gemeinderats, der Einrichtungen und der 
Elternschaft diskutiert sowie im Kindergartenausschuss besprochen. 
Nach diesen intensiven Vorarbeiten und Abstimmungen wurde es nun am vergangenen Dienstag, 
den 9. Mai 2023 vom Gemeinderat beschlossen.  
 
Wir freuen uns sehr Ihnen nun ein breites Maßnahmenpakt mit 10 Punkten zur Sicherung der 
Verlässlichkeit der Kinderbetreuung sowie zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze im 
pädagogischen vorstellen zu können.  
 
Unser Paket umfasst folgende Maßnahmen: 
 

1) Einführung einer dritten Öffnungszeit ab 1. Oktober 2023 
2) Weiterentwicklung der Stelle der Kindergarten-Koordinatorin zur pädagogischen 

Fachberatung mit einem zusätzlich Stellenumfang von 50% zum 1. Januar 2024 
3) Intensivierung des niederschwelligen Kontakts zur Fachbereichsleitung 
4) Neustrukturierung der Sprachförderung 
5) Prüfung der Nutzung von alternativen Plattformen und Werbemitteln zur 

Personalgewinnung 
6) Erstellung von Checklisten zur Arbeitserleichterung im Kita-Alltag 
7) Regelmäßige Treffen für das pädagogisches Personal 
8) Schulung von Hilfskräften – Einwirken auf verschiedenen Ebenen 
9) Erhalt von mobilem Arbeiten auch bei Einführung der elektronischen Zeiterfassung 
10) Einführung eines „Freunde werben Freunde“ Prämienmodells. 

 
 
Gerne möchten wir Ihnen im Folgenden zwei der Maßnahmen, welche für Sie als Eltern besonders 
wichtig sind, etwas genauer vorstellen und erläutern. 
 
1) Einführung einer dritten Öffnungszeit ab 1. Oktober 2023 

 
Der Fachkräftemangel treibt landkreisweit die Diskussion zur generellen Absenkung der 
Ganztagesbetreuungszeiten an. Einige Kommunen in der Region müssen dies bereits strikt 
umsetzen und bieten keine Betreuung mehr über 40 Wochenstunden hinaus an. Für Gärtringen 
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haben wir in Zusammenarbeit mit den Einrichtungsleitungen festgestellt, dass nicht alle Familien 
die die GT-Betreuung buchen diese auch vollumfänglich nutzen (müssen). Da wir den hohen 
Betreuungsbedarf einiger Familien sehen, möchten wir in der Gemeinde Gärtringen hier eine 
flexiblere Lösung schaffen. 
Aus diesem Grund werden wir ab dem 1. Oktober 2023 unser Betreuungszeitenmodell um eine 
zusätzliche Öffnungszeit erweitern.  
Zukünftig wird es 3 verschiedene Betreuungszeiten geben: 
- Verlängerte Öffnungszeiten: 32,5 Std/Woche (wie bisher: 7:30 – 14 Uhr) 
- NEU: Ganztagsbetreuung: 40 Std/Woche (täglich von 7:30 – 15:30Uhr) 
- Ganztagsbetreuung PLUS: 50 Std / Woche (täglich 7-17Uhr) 
 
Damit möchten wir für alle Familien eine bedarfsgerechtere Betreuungszeit ermöglichen und 
gleichzeitig die Möglichkeit schaffen unser Personal zielgerichteter und effizienter einzusetzen. 
Darüber hinaus erhoffen wir uns durch das neue Modell die wirklich von Eltern benötigten 
Betreuungszeiten weiterhin verlässlich anbieten zu können.  
 
Durch das neue Betreuungszeitenmodell werden sich auch die Zugangsvoraussetzungen sowie 
die Preisstruktur etwas ändern. Die groben Rahmenbedingungen möchten wir Ihnen bereits 
heute umreißen. 
 
Wer hat Anspruch auf welche Betreuungszeit? 

 
- VÖ: Jedes Kind hat einen Anspruch auf diese Betreuungszeit. Es gibt keine 

Zugangsvoraussetzungen 
- GT (40 Stunden): alle Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen / berufstätige 

Alleinerziehende (Nachweis durch Arbeitgeber – siehe beigefügtes Formular) 
- GT-PLUS (50 Stunden): Familien mit zwei Vollzeit-berufstätigen Elternteilen / 

alleinerziehende Vollzeitbeschäftigte (Nachweis durch Arbeitgeber – siehe beigefügtes 
Formular) 

 
Ist weiterhin eine Kombination der Betreuungszeiten möglich? 
 
Ja, weiterhin sind folgende Kombinationen möglich: 
- VÖ mit GT 
- VÖ mit GT-PLUS 
Eine Kombination von GT und GT-PLUS-Tagen ist nicht möglich. 
 
In welchen Einrichtungen wird GT bzw. GT-PLUS zukünftig angeboten? 
 
In allen bisherigen GT-Einrichtungen (Kita Brunnweiher, Kita Schickhardtstr., Kita am S-Bahnhof, 
Kindergarten Kirchstraße, Kindergarten Schönbuchstraße) wird weiterhin die Betreuungszeit 
GT-PLUS (50 Std.) angeboten, sofern ein Bedarf bei den Familien besteht.  
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Wie wird die Preisstruktur zukünftig sein? 
 
Generell rechnen wir in den kommenden Wochen wieder mit der Empfehlung zur Anpassung der 
Betreuungsgebühren von der zuständigen Kommission in Baden-Württemberg. An diesen 
Empfehlungen für generelle Gebührenanpassungen hat sich die Gemeinde in den vergangenen 
Jahren immer orientiert. Da wir hier noch keine Informationen haben, können wir bisher noch 
keine detaillierte neue Gebührenübersicht erstellen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle aber 
einen groben Ausblick geben, zu dem die Empfehlung der Kommission dann noch hinzuzurechnen 
ist. 
- VÖ: Reduzierung der bisherigen VÖ-Gebühr um ca. 5%  
- GT (40 Stunden): Reduzierung der bisherigen GT-Gebühr um ca. 10-15%  
- GT-PLUS (50 Stunden): Erhöhung der bisherigen GT-Gebühr um ca. 10 -15 % 
 
Wie wird die Umstellung auf das neue Betreuungszeitenmodell umgesetzt? 
 
Zum 1. Oktober 2023 werden wir automatisch alle GT-Familien in das neue GT (40 Stunden) – 
Modell ummelden.  
Sollten Sie die neue Betreuungszeit GT-PLUS (50 Stunden) benötigen, finden Sie das 
Ummeldeformular sowie das neue Nachweisformular anbei und zukünftig auch auf unserer 
Homepage. Bei Bedarf können wir Ihnen die Unterlagen auch gerne postalisch zukommen lassen. 
Bitte füllen Sie die Unterlagen aus und reichen diese bei uns im Fachbereich Bildung und 
Betreuung (Frau Knödler oder Frau Veit) so bald wie möglich, allerdings spätestens zum 15. Juli 
2023, ein.  
 
Bei weiteren Fragen zu unserem neuen Betreuungszeitenmodell kommen Sie gerne auf uns zu.  
 
 
2) Neustrukturierung der Sprachförderung 
 
Die Erhebung des Bedarfs an Sprachförderung in unseren Kindergärten im Rahmen des 
Kindergartenberichts 2023 hat einen großen Bedarf an Sprachförderung ergeben.  
Im Moment bieten wir in unseren Gärtringer und Rohrauer Kindergärten in 7 Gruppen 
Sprachförderung an. Um weiterhin vom Landesprogramm zur Sprachförderung „Kompetenzen 
verlässlich voranbringen (Kolibri)“ profitieren zu können und eine qualitativ hochwertige und 
quantitativ umfangreiche Sprachförderung für unsere Gärtringer Kindergartenkinder anbieten zu 
können, möchten wir das System der Sprachförderung in Gärtringen neu strukturieren.  
 
Hierfür wurden insgesamt 3 neue Stellen mit jeweils 50% Stellenumfang geschaffen. Diese 
möchten wir zum neuen Kindergartenjahr im September 2023 mit pädagogischen Fachkräften 
oder entsprechend qualifizierten Sprachförderkräften besetzen. So können wir weiterhin die 
Fördergelder des Landes in Anspruch nehmen, dadurch Teile der entstehenden Kosten 
kompensieren, mehr Sprachfördergruppen anbieten und somit mehr Kinder mit Förderbedarfen 
im Bereich der Sprache unterstützen.  
Die Anzahl der Sprachfördergruppen in Ihrer Einrichtung wird individuell bedarfsgerecht in 
Zusammenarbeit des Teams vor Ort und dem Fachbereich Bildung und Betreuung vereinbart und 
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festgelegt. Sollte Ihr Kind einen Bedarf im Bereich Sprachförderung haben und an einer 
Sprachfördergruppe teilnehmen, wird das pädagogische Team vor Ort im neuen Kindergartenjahr 
auf Sie zukommen.  
 
Sollten Sie Bedarf an ausführlicheren Informationen zu den einzelnen Maßnahmen haben, 
kommen Sie gerne auf uns zu, dann stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns, dass wir mit diesem Maßnahmenpakt nun unsere Arbeitsplätze im pädagogischen 
Bereich noch attraktiver gestalten, dadurch unsere bestehenden Kita-Teams unterstützen und 
weiteres qualifiziertes pädagogisches Personal anwerben können. Zusätzlich können wir durch 
eine gezielte und bedarfsgerechte Nutzung unseres neuen Öffnungszeitenmodells die 
Verlässlichkeit unserer Betreuungsangebote weiterhin einhalten und auch nochmals erhöhen. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die aktive und konstruktive Mitwirkung 
und Mitentwicklung des Maßnahmenpaktes bedanken.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Fachbereich Bildung und Betreuung 
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Bitte per Post oder persönlich zurück an 
Postanschrift: Rathaus Gärtringen, Rohrweg 2, 71116 Gärtringen 
Persönlich: Fachbereich Bildung und Betreuung, Wilhelmstraße 2, 71116 Gärtringen (persönlich und Briefkasten) 
 
□ Frau Knödler (Kitas: Kinderhaus am Marktplatz, Schönbuchstraße, Krippe Staufenstraße, Krippe „Pfiffikus“ Rohrau)     
□ Frau Veit    (Kitas: Brunnweiher, Schickhardtstraße, Kinderhaus „Am S-Bahnhof“, Krippe„Starke Minis“) 

 

Änderung der Betreuungszeit in Krippe/Kindergarten 
 

 
 
 
 
Kinderkrippe/Kindergarten                   _  
 
Name des Kindes         

    (Vor- und Nachname) 
 

Mein Kind wird derzeit an ____________ Tagen betreut. 

 
Ab dem _______________________ soll mein Kind an folgender Betreuung teilnehmen: 
 
 
Die Betreuungszeiten müssen spätestens 2 Wochen zum Monatsende für 
den Folgemonat umgemeldet werden. 
 
                                          (Bitte hier ankreuzen  )    
 

  Nur Kitas:  Kirchstr., Schickhardtstr., 
Schönbuchstraße, Brunnweiher, Am S-Bahnhof 

 Verlängerte 
Öffnungszeit 
7.30 – 14.00 Uhr 

Ganztages-
betreuung- 
7.30 – 15.30 Uhr 
Gültig ab 01.10.23 

Ganztages-
betreuung Plus  
7 – 17 Uhr 
Gültig ab 01.10.23 

Montag    
Dienstag    
Mittwoch    
Donnerstag    
Freitag    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die derzeit geltenden Gebühren entnehmen Sie bitte den Aushängen bzw. der Homepage 
(www.kinderbetreuung-gaertringen.de). 

 
 

Gärtringen, den         ________ 
           (Unterschrift der Eltern) 
 

 

Bitte Arbeitgebergescheinigung 
der Sorgeberechtigten beilegen 

(siehe Seite 2) 



 

2 
15.05.2023/B&B 

 

 

 

Arbeitsbescheinigung 
(zur Vorlage beim Fachbereich Bildung und Betreuung) 

 

 

Herr/Frau   ________________________________________________________________________ 

 

Ist bei uns wie folgt beschäftigt: 

 

  

Vollzeit oder mindestens 35 Stunden pro Woche 

 

  

Teilzeit mit                            Arbeitsstunden pro Woche 

 

 

_____________________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
 
 
Firmenstempel 


